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Ernst-Kamith-Straße2
06112 Halle (Saale)

KostenunterdeckungenundKostenüberdeckungenim Sinnevon A . September2022
8 5 Abs. 2b Satz 2 Kommunalabgabengesetz(KAG-LSA); Erlass vom
14. Januar2022 Zeichen:

32-10532-3/2/39770/2022

Auf IhreNachfragezu den Ausführungenin meinemErlass vom 14. Januar

2022, „dass die tatsächlichenZinsaufwendungenzur Bedienung

aufgenommenerKreditekeineKostenim betriebswirtschaftlichenSinne

darstellenunddeshalb— auch bei 100-prozentigerFremdfinanzierung- nicht

unmittelbarin die Gebührenkalkulationeinfließenkönnen(Bayerischer

Verwaltungsgerichtshof,Urteilvom 2. März2000, Az.: 4 N 99.68)“, ergehen

folgendeergänzendeHinweise:

Gemäß8 5 Abs. 2 KAG-LSA sind die KostenderEinrichtungnach

betriebswirtschaftlichenGrundsätzenzu ermitteln.Zu diesen Kostengehören

nach 85 Abs. 2 a Satz 1 KAG-LSA auch ZinsenaufFremdkapitalien;eine

angemesseneVerzinsungdes von den kommunalenGebietskörperschaften

aufgewandtenEigenkapitalskannin Ansatzgebrachtwerden.Die Verzinsung
des Eigenkapitalsrichtetsich nach den fürKommunalkreditegeltenden

Zinsen (8 5 Abs. 2a Satz 3 KAG-LSA). Bei derBemessungdes Eigenkapitals

bleibtderdurchBeiträgeundähnlicheEntgelteoderZuwendungenDritter

aufgebrachteAnteilaußerBetracht(8 5 Abs. 2a Satz 5 KAG-LSA). Zur

Methodeder ErmittlungderEigenkapitalverzinsungverhältsich die
am Platz des 17 Juni
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Erst durchdas Änderungsgesetzvom 15. August2000 (GVBl. LSA 526) wurdeab 19. August

2000 angeordnet,dass zu den nach betriebswirtschaftlichenGrundsätzenzu ermittelndenKosten

(8 5 Abs. 2 KAG-LSA 2000/2014)sowohl— zwingend- „Zinsen aufFremdkapitalien”(8 5 Abs. 2a

Satz 1 Halbs. 1 KAG-LSA 2000/2014) als auch — nach Ermessen der kommunalen

Gebietskörperschaft(„kann”) — eine angemessene Verzinsung des von ihr aufgebrachten

Eigenkapitals(8 5 Abs. 2a Satz 1 Halbs. 2 KAG-LSA 2000/2014) gehören.ObwohlderWortlaut

(„Zinsen aufFremdkapitalien“einerseitsund„angemesseneVerzinsungdes Eigenkapitals“)etwas

anderesanzudeutenscheint,wolltederLandesgesetzgeberausweislichderGesetzesbegründung
(vgl. LT LSA, Drs. 3/1386, S. 7) mitder ab 19. August2000 geltendenNeuregelungnichtden

AnsatzkalkulatorischerZinsen aufdas Fremdkapitalausschließen,beabsichtigtwarlediglichdie

Aufhebungder Verpflichtungdes Ansatzes kalkulatorischerEigenkapitalzinsen(VG Halle, a. a.

O.).

Laut der Gesetzesbegründung werden die wesentlichen betriebswirtschaftlichen

Kostenbestandteilenäherbeschriebenundpräzisiereninsofernden geltendenGesetzestext.„Die

Aufzählungenthältnichtdie Eigenkapitalverzinsung,da eineEinstufungals Kostenbestandteilaus
betriebswirtschaftlicherund handelsrechtlicherSicht nichtgerechtfertigterscheint.Buchstabebb

erlaubtes den Gebührenberechtigtenjedoch über eine Kannbestimmung,die Zinsen für den

Restwertdes aufgewandtenEigenkapitalsgebührenpflichtigzu machen. Damit bestehtdie

Möglichkeit,jedoch nicht die Verpflichtungder Gebührenberechtigten,die Einschränkungen

gemäß $ 5 Absatz 2, die das Erwirtschaftenvon Gewinnenaus Gebührenausschließt,unter

Abwägungder betriebswirtschaftlichenRahmenbedingungenund des politischenWillens der

satzungsgebenden Körperschaftfinanziellauszugleichen.“

Das VG Halleführtin seinemUrteilvom 5. März2015 dazu Folgendesaus:

„Die gesetzlicheRegelung stelltdaherden Ansatzvon Eigenkapitalzinsenin das Ermessender

Kommune,enthältaberweiterhindie Verpflichtungzum Ansatzvon Fremdkapitalzinsen.Ob 8 5

Abs. 2a Satz 1 KAG-LSA, wonachzu den Kosten auch „Zinsen auf Fremdkapitalien“gehören,

dahin zu verstehen ist, dass auch der tatsächlicheZinsaufwand für Fremdkapitalals

gebührenfähigangesetztwerdenkann, kann dahinstehen.Jedenfallsschließtdie beispielhafte

Aufzählung der ansatzfähigenKosten in dieser Norm nicht aus, statt der tatsächlichen

FremdkapitalzinsenkalkulatorischeFremdkapitalzinsenin die Kalkulationeinzustellen.Denn 8 5

Abs. 2 KAG-LSA bestimmt- wiebereitsdargelegt—, dass die Kostennachbetriebswirtschaftlichen

Grundsätzenzu ermittelnsind. Dem entsprichtgerade die kalkulatorischeVerzinsung des

aufgewandtenFremdkapitals,währenddie tatsächlichenZinsaufwendungenkeine Kosten im

betriebswirtschaftlichenSinne darstellen(BayerischerVerwaltungsgerichtshof,a. a. O©.). Dafür,
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dass der Gesetzgeber mit der Neuregelungden Ansatz kalkulatorischerZinsen auf das

aufgewandte Fremdkapitalausschließen wollte, obwohl es sich dabei um Kosten im

betriebswirtschaftlichenSinne handelt,ist nichtsersichtlich.“

Auch wenndas VG Halle nichtabschließenddarüberentschiedenhat, ob auch dertatsächliche

Zinsaufwandfür Fremdkapitalals gebührenfähigangesetztwerden kann, dürfteer vor dem

HintergrunddervorherigenAusführungennichtzulässigsein.

Ich bitte,die kommunalenAufgabenträgerentsprechendzu unterrichten.

Im Auftrag

Hrof:
mendorff
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